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A Einleitung 

A1 Anlass 
 
 Im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben des Planungsrechtes ergibt sich das 

Erfordernis, zur städtebaulichen Entw icklung und Ordnung einen Flächennut-
zungsplan (FNP) neu zu erstellen, der die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke vorbereitet, da der  derzeit rechtsw irksame Flächennutzungsplan für 
die Stadt Groß-Umstadt aus dem Jahr 1993 nicht mehr den Anforderungen für 
die Weiterentw icklung entspricht. 

 
 Die Rahmenbedingungen für die w eitere Stadtentw icklung entsprechen nicht 

mehr dem bisher verbindliche Flächennutzungsplan und sich zudem auch die 
rechtlichen Voraussetzungen etw a durch die Novellierungen des Baugesetzbu-
ches und die durch europarechtliche Vorgaben geprägte Umw eltgesetzgebung 
geändert haben, w as sich zunehmend auch in den durchgeführten bzw . im Ver-
fahren befindlichen Änderungsverfahren ausdrückt, ist eine Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes geboten, um auch den rechtlichen Vorgaben zu entspre-
chen und „..für das ganze Gemeindegebiet, die sich aus der beabsichtigten städ-
tebaulichen Entw icklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vorausseh-
baren Bedürfnissen der Gemeinde in der Grundzügen darzustellen.“ (§ 5 
BauGB). 

 
 Der nunmehr vorliegende Vorentw urf zum Flächennutzungsplan für die Gesamt-

stadt enthält die aktuellen städtebaulichen Planungsabsichten für das Stadtgebiet 
einschließlich der Vorgaben, die sich aus dem vorliegenden Landschaftsplan für 
die Gesamtstadt aus dem Jahr 2000 ergeben.  

 
 
 

A2 Vorbemerkungen und Ablauf des Planverfahrens 
 
 Die Erstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt aus Gründen der Handhab-

barkeit und Lesbarkeit im Maßstab 1:10.000.  
 
 Obw ohl die Plangrundlage auf der digitalen Datengrundlage erstellt w urde und 

daher die einzelnen Grundstücksgrenzen deshalb noch erkennbar sind, können 
dennoch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht als parzellenscharf 
angesehen w erden. So sind nämlich gemäß § 5 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) auf dieser Planungsebene lediglich die für das gesamte Stadtgebiet aus 
der beabsichtigten städtebaulichen Entw icklung ergebende Art der Bodennut-
zung nach den voraussehbaren Bedürfnissen in den Grundzügen darzustellen.  

 
 Bei der Anw endung des Flächennutzungsplanes ist vielmehr - etw a bei der An-

passung der Planung öffentlicher Planungsträger nach den Vorschriften des § 7 
des Baugesetzbuches, beim Entw ickeln eines Bebauungsplanes aus dem Flä-
chennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB oder bei der Beurteilung eines Vor-
habens nach § 35 Abs. 3 BauGB - im Einzelfall und nach den sachlich maßgebli-
chen Kriterien zu prüfen, w elche Maßstabsgenauigkeit zugrunde zu legen ist. 
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 Bei den Darstellungen des Flächennutzungsplanes erfolgt dabei grundsätzlcih 
eine Unterscheidung der Bodennutzungen in Bestand und Planung, um hier die 
zukünftigen Entw icklungsabsichten innerhalb des Stadtgebietes auch visuell 
besser ablesen zu können, w obei die unterschiedlichen Flächennutzungen 
grundsätzlich in der Abfolge der in § 5 Abs. 2 BauGB aufgeführten Darstellungs-
möglichkeiten dargelegt sind. Auch Planungen sow ie sonstige Nutzungsregelun-
gen gemäß § 5 Abs. 4 BauGB w erden als „Nachrichtliche Übernahmen“ bzw. 
„Vermerke“ in der Zeichenerklärung zw ischen den Darstellungen und Hinw eisen 
verzeichnet.  

 
 Um bereits in der Anfangsphase der Neuplanung des Flächennutzungsplanes 

Bürgerinnen und Bürger in die Planung mit einzubeziehen, w urde im Vorfeld des 
eigentlichen Planverfahrens nach BauGB ein mehrstufiges Verfahren zur Bürger-
beteiligung erarbeitet und durchgeführt. So w urde in einer ersten Stufe im Rah-
men von „Stadtteilrunden“ Ortsbeiräten und interessierten Bürgern die Gelegen-
heit gegeben, Vorschläge für die Flächennutzungen insbesondere zu ihrem 
Stadtteil abzugeben.  

 In einer zw eiten Stufe, den Themenrunden, w urden aufgesplittet in die Arbeitsbe-
reiche „Wohnen und Soziales“, „Wirtschaft und Verkehr“ sowie „Landschaft und 
Landw irtschaft“ von Seiten der Verw altung, Bürgern und Ausschüssen Vorschlä-
ge für die Entw icklung des gesamten Stadtgebietes erarbeitet. Diese Vorschläge 
fanden Eingang in einen „Rohentw urf“ des Flächennutzugplanes, der im Rahmen 
einer dritten Stufe, der Konsensusrunde, in einem gemeinsamen Forum mit allen 
Akteuren vorgestellt, bew ertet und ergänzt w urde.  

 
 Die Ergebnisse dieser „Konsensus-Konferenz“ bildete die Grundlage für die Er-

stellung eines Vorentw urfes, der Gegenstand der w eiteren Beratungen in den 
städtischen Gremien w ar. Nach Abstimmung mit den Ortsbeiräten und der Be-
handlung der noch vorhandenen Differenzen im Bau- und Umw eltausschuss der 
Stadt, soll nun dieser Vorentw urf Grundlage für das anstehende weitere Verfah-
ren nach BauGB sein. 

 
 
 Der bisher durchlaufene Prozess ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik: 
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 Prozessplanung / Meilensteine der  
 Bürgerbeteiligung 
 

 

Projektstart
08/09.2004

Abstimmung des Konzepts in Magistrat und Bauausschuss 
Bildung einer Lenkungsgruppe

08.2005 /
11.2005

Rohentwurf (Ortsteile / Gesamtstadt)
alle Ergebnisse der öffentlichen Beratung (Konsens, Varianten, Dissens)

11.2004 bis
02.2005

Gesamtstädtisch
Agenda-Forum und
3 Themen-Runden

Ortsteilbezogen
9 Veranstaltungen

(Einladung durch Ortsbeiräte)

Öffentliche Beratung

10.-11.2005 /
03.- 04.2006 Gesamtstädtisch

öffentliche workshops der LA21-AKs
Ortsteilbezogen

Ortsbeiratssitzungen, Rundgänge

Konsultation

Vorschlag Vorentwurf
Ergebnisse Konsens-Runde (Konsens, Trends, Dissens)

Ortsbeiräte

Vorlage / Beschlussfassung in Gremien

Bürgerversammlung
öffentliche Abendveranstaltung / Information

Präsentation Vorentwurf

Vorentwurf
Einarbeitung der Beschlüsse in die Planung

Verfahren nach BauGB : Beteiligung TÖB � Offenlage � Stellungnahme 
der Verwaltung � Abwägung durch StVV

2007

2007/2008

12/2008

2008

�

10.06.2006
Konsens-Runde

öffentliche Tagesveranstaltung mit allen Akteursgruppen
Ergänzung und Bewertung des Rohentwurfs

Fraktionen Ausschuss

01.06 /
03.-05.2006 Gesamtstädtisch

Ergebnisse der workshops
Ortsteilbezogen

durch Ortsbeiräte

Beiträge zur Meinungsbildung (Ortsteile / Gesamtsta dt)

 
 



Flächennutzungsplan Groß-Umstadt 
Begründung  Einleitung 
 
 

 
  Seite 7 

 

A3 Aufgabe und Inhalt des Flächennutzungsplanes 
 
 Der Flächennutzungsplan soll nach den §§ 1 bzw. 5 BauGB die sich aus der be-

absichtigten Entw icklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vorausseh-
baren Bedürfnissen der Stadt in Grundzügen darstellen. Damit sind einer allzu 
weit in die Zukunft w eisenden Planung Grenzen gesetzt, denn Prognosen in die 
weitere Entw icklung w erden naturgemäß immer unschärfer, je w eiter der Prog-
nosehorizont in die Zukunft rückt. Weiterhin setzt der Flächennutzungsplan als 
vorbereitender Bauleitplan den Rahmen für die verbindliche Bauleitplanung der 
Stadt; für die verbindliche Bauleitplanung ist dabei ein ausreichender Entw ick-
lungsspielraum offen zu halten. 

 
 Da die Verfahrensdauer bei der Aufstellung von Bauleitplänen und bei der Umle-

gung von Grundstücken in den letzten Jahren ständig zugenommen hat, muss 
auch der Zeithorizont des Flächennutzungsplanes für einen ausreichend großen 
Zeitraum Flächen für die städtebauliche Entw icklung des Stadtgebietes darge-
stellten. Außerdem ist die Verfahrensdauer für die Aufstellung eines Flächennut-
zungsplanes selbst zu berücksichtigen. Für den Flächennutzungsplan der Stadt 
Groß-Umstadt w erden daher die Flächenreserven für einen Zeithorizont bis 
ungefähr zum Jahre 2020 angenommen. 

 
 Aufgabe und Grundsätze der Bauleitplanung bzw . Inhalt eines Flächennutzungs-

planes sind zwar, wie ausgeführt, gesetzlich geregelt. Welche Anforderungen an 
einen Flächennutzungsplan zu stellen sind und w elche Auswirkungen er hat, w ird 
zur Vermeidung von Missverständnissen oder Fehleinschätzungen gleichw ohl er-
läutert.  

 
 Anders als ein Bebauungsplan, der - als Satzung beschlossen - für jedermann 

verbindliches Ortsrecht darstellt, bereitet der Flächennutzungsplan „die bauliche 
und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde“ nach Maßgabe des 
Baugesetzbuches - lediglich vor. Als vorbereitender Bauleitplan erzeugt der Flä-
chennutzungsplan w eder Rechte noch Pflichten für den einzelnen Grundstücks-
eigentümer, da er aus sich heraus keine unmittelbaren Rechtsw irkungen gegen-
über Dritten entfaltet. 

 
 Seine Rechtsw irkungen beschränken sich vielmehr allein auf die Verw altung, und 

zw ar vornehmlich als kommunale Selbstbindung bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen, aber auch als Bindung der öffentlichen Planungsträger oder als öf-
fentlicher Belang, der sich - mittelbar - im Bauaufsichtsverfahren bei Vorhaben im 
Außenbereich gemäß § 35 BauGB ausw irken kann. 

 
 Dies gilt gleichermaßen auch für den Landschaftsplan der nur insoweit eine 

Rechtsw irkung entfaltet, als er in Bauleitpläne - und hier im speziellen - in den 
Flächennutzungsplan übernommen w ird. 

 
 Da einem Flächennutzungsplan somit keine unmittelbare Rechtsw irkung zu-

kommt, ist mit einer Darstellung z. B. von Anlagen im Außen- bzw. eine Bauflä-
chendarstellung im Innenbereich auch noch keine Legalisierung dieser Anlagen 
verbunden. Hierzu bedarf es einer Genehmigung durch die zuständige Behörde. 
Die Darstellung im Flächennutzungsplan kann einer solchen Genehmigung zw ar 
dienlich sein, doch muss andererseits eine Genehmigung nicht allein deshalb er-
teilt w erden, weil die Anlage im Flächennutzungsplan dargestellt  ist. 
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 Umgekehrt ergibt sich aus dem Flächennutzungsplan aber auch keine Verpflich-

tung, die bisherige, nicht dargestellte Nutzung aufzugeben. Auch die im Rahmen 
der Übernahme von Aussagen des Landschaftsplanes enthaltene Darstellung 
(z. B. dargestellte Eingrünungen) begründet noch keine diesbezügliche Verpflich-
tung, da der vorbereitende Bauleitplan, w ie bereits erwähnt, keine rechtsverbind-
liche Wirkung für den einzelnen Grundstückseigentümer ausübt.  

 
 Insofern ergeben sich auch mit der Ausw eisung ökologisch bedeutsamer, schutz-

würdiger Bereiche keine Einschränkungen hinsichtlich der bisherigen Grund-
stücksnutzung. Solche Einschränkungen könnten allenfalls mit einer naturschutz-
rechtlichen Unterschutzstellung verbunden sein, die nur durch die zuständige Na-
turschutzbehörde - und zwar unabhängig von den Ausweisungen des Flächen-
nutzungsplanes - in einem separaten Verfahren vorgenommen w erden kann. 
Entsprechende Darstellungen im Flächennutzungsplan sollen allerdings doku-
mentieren, dass es Ziel der städtischen Planung ist, langfristig eben diese Berei-
che zu sichern und zu erhalten bzw . von sonstigen konkurrierenden Nutzungen 
freizuhalten. 

 
 Da es nicht Aufgabe und Inhalt des Flächennutzungsplanes ist, über die Grund-

züge hinaus die Planungsabsichten zu konkretisieren, dürfen die Planzeichen 
und die Flächenbegrenzungen auch nicht in diesem Sinne über- und somit fehlin-
terpretiert w erden. So ist beispielsw eise das Zeichensymbol für eine landschafts-
planerisch notw endige Anpflanzung, das z. B. an den Rändern von Bauflächen 
dargestellt ist, nicht zw angsläufig als Planung einer linienhaften Heckenpflanzung 
anzusehen. Es muss und w ird vielmehr in der verbindlichen Bauleitplanung, also 
im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen, geklärt w erden, w elche Ein-
grünung der Ortsränder zur Einbindung der Baugebiete in die Landschaft der ört-
lichen Situation angemessen und erforderlich ist. Auch dürfen Bauflächenaus-
weisungen, die generalisierend bis an die Ufer von Fließgew ässern heranrei-
chen, nicht als Planungen missverstanden w erden, die sich z. B. über die Rege-
lungen des Hessischen Wassergesetzes hinw egsetzen und eine Bebauung im 
schutzwürdigen Uferbereich ermöglichen w ürden. Auch hier muss und w ird in der 
verbindlichen Bauleitplanung geklärt w erden, w elche konkrete Nutzung unter Be-
achtung der w asserrechtlichen Bestimmungen, die durch die Bauleitplanung nicht 
außer Kraft gesetzt w erden, möglich sind und zugelassen w erden können. 
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A4 Leitbild zum FNP 
 
 Groß-Umstadt mit seinen Stadtteilen liegt eingebettet in einer reizvollen, intakten 

Landschaft und bildet das nördliche Tor zum Odenw ald. Berge, Hügel und Wein-
anbau, nicht Hochhäuser, zeichnen die „Odenw älder Weininsel“ aus. Besonders 
attraktiv ist Groß-Umstadt durch die historische Altstadt, den zentralen Marktplatz 
und die liebevoll renovierten Fachw erkhäuser. Diese liebens- und lebensw erte 
Stadt ist offen und überschaubar und blickt auf eine reiche und bew egte Ge-
schichte zurück. Die Verbindung von Tradition und Moderne lassen den beson-
deren Charme der Stadt Groß-Umstadt entstehen. 

 
 In Zukunft soll Groß-Umstadt nicht zur „kleinen Großstadt“, sondern zur „großen 

Kleinstadt“ anw achsen, denn Ziel ist es, die Wohnqualität für die Bürgerinnen und 
Bürger und die Funktion als Naherholungsgebiet für Touristen und Einw ohner zu 
erhalten. Auch deshalb soll das Augenmerk auf die Optimierung der Infrastruktur 
und die Sauberkeit der Stadt, also die Themen Abfall und Entsorgung, gerichtet 
werden. Des Weiteren soll die Attraktivität der Stadt Groß-Umstadt durch noch 
mehr Qualität im Kulturw esen, der gemütlichen Gastronomie rund um den Markt-
platz, sow ie einem breiten Sportangebot gew ährleistet w erden. 

 
 Um die Modernität der Stadt Groß-Umstadt zu erhalten, sollen Grundsätze w ie 

„Handlung statt Reaktion“ und „zukunftsorientiertes Denken in Zusammenhän-
gen“ (Wirtschaft, Landw irtschaft, Verkehr, Umw elt und Siedlungsw esen) verwirk-
licht w erden. Die Bürgernähe soll durch Kommunikation und Gemeinsinn erhalten 
bleiben. So soll zum einen altersgerechtes Wohnen zur Verfügung stehen, zum 
anderen die Altersstruktur mit Hilfe von Angeboten bei der Kinder- und Jugend-
förderung und kinderfreundlicher Polit ik günstig beeinflusst w erden. 

 
 Die Wirtschaft in Groß-Umstadt ist ein sicherer Beitrag zur Erhöhung der Le-

bensqualität und beispielgebend in der Region. Aufgrund ihrer Bedarfsorientie-
rung und ihrer Vielfältigkeit ist sie für Unternehmen, Bürger und Besucher attrak-
tiv. Auch weiterhin soll die Wirtschaft nachhaltig und offen für Ideen, Entw icklun-
gen und Neuerungen bleiben. Außerdem soll in Zukunft den Landw irten ausrei-
chend Fläche zur Verfügung stehen, um die Landw irtschaft erhalten zu können 
und die ländlich geprägte, kleinstädtische Struktur aufrecht zu erhalten. 
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A5 Umweltprüfung  
 
 Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umw eltschutzes nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umw eltprüfung durchzuführen, in der die vor-
aussichtlichen erheblichen Umw eltausw irkungen ermittelt w erden und in einem 
Umw eltbericht beschrieben und bew ertet werden. Gemäß § 2 a BauGB ist der 
Umw eltbericht als besonderer Teil der Begründung des Bauleitplanentw urfes zu 
erstellen.  

 
 Im w eiteren Planverfahren soll daher ein Umw eltbericht angefertigt w erden. 
 
 Ein w ichtiger Bestandteil der Umw eltprüfung ist die vergleichende Prüfung der in 

Betracht kommenden Planungsalternativen hinsichtlich ihrer Umw eltausw irkun-
gen.  

 
 Im Umw eltbericht werden die ermittelten und bew erteten Belange des Umw elt-

schutzes dargelegt. Das Ergebnis der Umw eltprüfung ist in der Abwägung des 
Flächennutzungsplanes zu berücksichtigen und Teil der zusammenfassenden 
Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB, die der Begründung in der Endfassung bei-
gefügt w ird. 

 
 Die erheblichen Umw eltausw irkungen, die aufgrund der Durchführung der Bau-

leitpläne eintreten, sind von der Stadt nach § 4c BauGB zu überwachen, um ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Ausw irkungen frühzeitig zu ermitteln 
und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können. Die gew ählte Kon-
zeption der Umw eltüberw achung ist als ein w eiterer Baustein der Umw eltprüfung 
im Umw eltbericht zu überschreiben.  

 
 Der Umw eltbericht w ird Anlage der Begründung. 
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B Grundlagen 

B 1 Lage, Größe und geschichtliche Entwicklung 
 
 Groß-Umstadt liegt als Mittelzentrum im östlichen Landkreis Darmstadt – Dieburg 

mit einer Gesamtfläche von ca. 86 qkm. Diese setzt sich aus den Gemarkungs-
flächen der insgesamt neun Stadtteile Dorndiel, Heubach, Klein-Umstadt, Klee-
stadt, Raibach, Richen, Semd, Umstadt und Wiebelsbach zusammen.  

 
 Im Nordw esten reicht das Stadtgebiet bis an das Stadtgebiet von Dieburg, im 

Norden an die Gemeinde Münster und die Stadt Babenhausen, im Nordosten bis 
an die Gemeinde Schaafheim, im Süden bis an die Landesgrenze zu Bayern 
(Gemeinde Mömlingen), der Stadt Breuberg sow ie der Gemeinde Höchst i. Odw. 
im Odenw aldkreis und im Westen bis an die Gemeindegrenzen von Otzberg und 
Groß-Zimmern.  

 
 Eine kontinuierliche Besiedlung der Stadt und ihrer Umgebung begann in der 

Jungsteinzeit (ca. 5000 Jahre v. Chr.), w as durch reiche archäologische Funde 
bestätigt w erden konnte. In der Nähe von Groß-Umstadt selbst w urde bereits ei-
ne altsteinzeit liche Besiedlung aus den Jahren um 7.000 bis 10.000 v. Chr. 
nachgew iesen. Auch aus der römischen Kaiserzeit sind zahlreiche Zeugnisse 
überliefert (vgl. Themenkarte Denkmäler). Das Gebiet um Groß-Umstadt w urde 
83 - 85 n. Chr. von den Römern erobert. Es gehörte zu Obergermanien mit Mainz 
als Provinzhauptstadt. Zur Sicherung des Grenzgebietes nach Osten hin w urde 
der Limes errichtet. Das eroberte Land w urde planmäßig erschlossen, ein stadt-
artiges Zentrum im Raum Groß-Umstadt w ar Dieburg. Charakteristisch für diese 
Zeit w aren Gutshöfe (Villae rusticae), von denen Überreste im Stadtgebiet gefun-
den w orden sind. Diese bew irtschaften etw a 60 bis 100 ha und lagen in einem 
Abstand von ca. 700 - 1000 m voneinander entfernt. Die einzelnen Höfe w aren 
untereinander durch Wege und Straßen verbunden. Eine alte Verkehrsverbin-
dung ist z. B. die Hohe Straße, die von Dieburg aus durch Ober- und Mittelforst 
zum Lützelforst und von hier über Langstadt nach Stockstadt führt. Das rechts-
rheinische Gebiet w urde von den Römern in den Jahren 259/260 n. Chr. als Fol-
ge der Germanenstürme aufgegeben.  

 Die Geschichte der Stadt beginnt mit der Schenkung der St. Peters Basilika an 
das Bistum Würzburg im Jahre 743. König Pippin vermachte dem Kloster Fulda 
im Jahre 766 das eigene Königsgut, genannt „autmundisstat“. Vögte des fulda-
schen Besitzes wurden u. a. die Herren von Münzenberg und die Herren von Kat-
zenellnbogen, die es durch ihre Politik verstanden Allodialbesitz zu bilden. Seit 
1255 sind Hanau (als Münzenbergsche Erben) und das Kloster Fulda 
gleichberechtigte Besitzer der Stadt Groß-Umstadt, die als Zeichen ihrer zentra-
len Bedeutung schon sehr früh mit Marktrechten im 11. Jahrhundert und mit 
Stadtrechten im 13. Jahrhundert ausgestattet w urde. Im Jahr 1390 scheidet Ful-
da als Besitzer aus, ihr Anteil geht an die Pfalzgrafen. 1504 besetzte Landgraf 
Wilhelm von Hessen im bayrischen Erbfolgestreit ganz Groß-Umstadt. Die Pfalz 
erhielt ihren alten Anteil zurück, der Landgraf den ehemals hanauschen Anteil 
zugesprochen. Der Dualismus Pfalz/Hessen, der bis 1803 dauerte, hat die Ent-
wicklung der Stadt, besonders nach dem 30jährigen Krieg, nicht zu fördern ver-
mocht. Auch Groß-Umstadt w urde im Laufe des bayrischen Erbfolgekrieges 1504 
geplündert und in der so genannten „Sickinger Fehde“ 1518 durch Götz von Ber-
lichingen erobert. Auch von den w eiteren Auswirkungen des 30jährigen Krieges 
und der französischen Revolutionskriege blieb Groß-Umstadt nicht verschont.  
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 Typische Merkmale einer Stadt für Groß-Umstadt sind seit frühester Zeit urkund-
lich belegt. So gab es seit 1263 das Schuldheißenamt, die Gerichtsbarkeit in der 
Stadt ist seit 775 belegt und ein Land- und Stadtgericht ist urkundlich ebenfalls 
nachw eisbar. Das Umstädter Gericht hatte die Funktion eines Oberhofes. Das 
Zent- und Landgericht, das w ie das Stadtgericht unter Leitung eines Schuldheiß 
stand, umfasste im 15. Jahrhundert 27 Orte des Umkreises. 

 
 Kirchlich gehörte Groß-Umstadt im Mittelalter zum Erzbistum Mainz, Archidiako-

nat Aschaffenburg. 1523 begann die lutherische Lehre in Umstadt sich auszu-
breiten, die Reformation w urde 1557 eingeführt (pfälzische Teil reformiert, hessi-
sche Teil lutherisch). Seit 1694 ist die Glaubensausübung auch den katholischen 
Bürgern w ieder gestattet. Seit Beginn des 20. Jahrhundert und besonders nach 
dem 2. Weltkrieg ist die Zahl der katholischen Bürger durch die Zuw anderung 
Vertriebener in Groß-Umstadt w ieder gestiegen. 

 
 Aus einer fränkischen Siedlung entstanden, w uchs die Stadt allmählich über die 

Befestigungsmauer hinaus w obei von den ehemaligen Befestigungsanlagen heu-
te nur noch w enige Reste erhalten sind. Als bedeutendes historisches Bauw erk 
ist u. a. die evangelische Stadtkirche zu nennen, die heute an Stelle der ehema-
ligen St. Peters Basilika steht. Die Bedeutung Groß-Umstadt als Verwaltungssitz 
zeigen auch die zahlreichen Schlösser. So das Pfälzer Schloss, das Wambold-
sche Schloss, der Rodensteiner Hof, das Darmstädter Schloss (das frühere Ha-
nauische Schloss), Heddersdorf’sche Hof, der Gans’sche Adelshof und das Cur-
tischloss, das allerdings 1960 dem Erw eiterungsbau des Gymnasiums w eichen 
musste. Als historisches Gebäude ist noch besonders das Renaissance-Rathaus 
am Markt zu erw ähnen. Das in der Zeit von 1604 - 1605 errichtete Bauw erk bildet 
einen architektonischen Höhepunkt im Bereich der Altstadt.  

 
 Im Zuge der Gebietsreform (1977) w urden die Orte Dorndiel, Heubach, Klee-

stadt, Klein-Umstadt, Richen und Semd mit der Stadt Groß-Umstadt zusammen-
geschlossen. Die Stadtteile Raibach und Wiebelsbach gaben bereits 1973 bzw. 
1972 ihre Selbstständigkeit auf.  

 
 Einen bedeutsamen Entw icklungsschub hat Groß-Umstadt mit einer deutlichen 

Ausdehnung der bebauten Bereiche nach dem 2. Weltkrieg vollzogen. So stiegen 
durch die Ausweisung von Neubaugebieten die Bevölkerungszahlen rasch an. 
Hatte Groß-Umstadt im Jahre 1945 etw a 4.500 Einw ohner, so w ohnten 2003 im 
Gebiet der Kernstadt 10.782 Einw ohner, bei einer Einw ohnerzahl von insgesamt 
22.584. 
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B 2 Naturräumliche Gliederung / Relief 
 
 Die Angaben zur naturräumlichen Gliederung entstammen dem Landschaftsplan.  
  
 Das Gebiet der Stadt Groß-Umstadt befindet sich in seinem östlichen Teil im 

Hessisch-Fränkischen Bergland und in seinem w estlichen Teil im Rhein-Main-
Tiefland (siehe nachfolgende Karten). 

 
 Hieraus ergeben sich im gesamten Stadtgebiet, häufig auch innerhalb der ein-

zelnen Ortsteile sehr große Unterschiede hinsichtlich Klima, Geologie, Boden 
und Relief und damit auch hinsichtlich der Nutzungen im Raum.  

 
 Der Bereich des Hessisch-Fränkischen Berglandes gehört zum zentralen Sand-

steinodenw ald. Der Sandsteinodenw ald ist ein stark zertaltes, waldreiches Sand-
steingebirge mit Höhenlagen zw ischen 150 m und 550 m ü.NN. Die größten Hö-
hen im Stadtgebiet liegen bei etw a 360 m.  

 
 Die Höhenrücken verlaufen im Wesentlichen in nordsüdlicher Richtung. Aufgrund 

seiner starken Zertalung und den dadurch bedingten Feingliederung des Reliefs 
lässt sich der Sandsteinodenw ald sehr deutlich in einzelne Untereinheiten glie-
dern. Im Planungsraum liegt er in der Teileinheit „Breuberg-Odenw ald“ vor. In-
nerhalb des Naturraums „Breuberg-Odenw ald“ liegen die w aldreichen Bereiche 
der Stadtteile Wiebelsbach, Heubach und Raibach sow ie der Stadtteil Dorndiel.  

 
 Die naturräumliche Einheit „Rhein-Main-Tiefland“ gehört zur oberrheinischen 

Tiefebene. Im Planungsraum kommt das Rhein-Main-Tiefland mit den Hauptein-
heiten „Reinheimer Hügelland“ und „Untermainebene“ vor.  

 
 Das Reinheimer Hügelland ist eine im Wesentlichen w aldfreie Lösshügelland-

schaft am Nordrand des Odenw aldes im Übergang zur Untermainebene. Die 
Lössböden gehören zu den besten Ackerböden, deshalb sind Lösslandschaften 
so gut w ie waldfrei. Das Geländeniveau im Reinheimer Hügelland liegt zw ischen 
140 m und 280 m ü.NN. Im Stadtgebiet vertretene Untereinheiten des Reinhei-
mer Hügellandes sind das „Reinheimer Becken“ mit den Teileinheiten östlicher 
Reinheimer Buckel und „Zipfener Rücken“ sow ie das Otzberger Randhügelland 
und die „Kleine Bergstraße“.  

 
 Bei der Untermainebene handelt es sich um eine vorw iegend sandige Ebene im 

Höhenbereich von 88 m bis ca. 150 m ü.NN. Sie bildet den Kernbereich des 
Rhein-Main-Tieflandes. Das Stadtgebiet gehört in Teilbereichen zur östlichen Un-
termainebene und hier zu der Teileinheit „Gersprenzniederung“. Auffällig für die 
Untermainebene ist das w eitgehende Fehlen von Löss. Im Stadtgebiet ist aller-
dings noch eine Lössüberdeckung vorhanden, die zu ähnlicher Bodengüte führt 
wie im Reinheimer Hügelland. Ein verhältnismäßig großer Teil der Untermain-
ebene ist noch mit Wald bedeckt. In der Gersprenzniederung befinden sich Teil-
bereiche der Ortsteile von Semd, Kleestadt, Richen und Klein-Umstadt.  
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Karte 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Quelle: Landschaftsplan 
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  Quelle: Landschaftsplan 
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B 3 Vorgaben der Regionalplanung 
 
 Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und 

Landesplanung anzupassen. Da das Landesraumordnungsprogramm und der 
Landesentw icklungsplan gemäß dem Hessischen Landesplanungsgesetzes 
(HLPG) für die Regionalplanung verbindlich sind, enthält allein der Regionalsplan 
Südhessen die für den Flächennutzungsplan maßgeblichen Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung.  

 
 Die Vorgaben des Regionalplanes sind daher für die Flächennutzungsplanung 

verbindlich. Das strikte Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB verliert aller-
dings an Bedeutung, da aus w ichtigen Gründen eine Abw eichung zugelassen 
werden kann. Zudem w ird in bestehende rechtskräftige Bebauungspläne ohnehin 
nicht eingegriffen.  

 
 Die bauleitplaner ische Ausw eisung von Wohn- und gemischten Bauflächen hat 

innerhalb der ausgew iesenen Siedlungsbereiche, Bestand und Planung stattzu-
f inden. 
 

 Der Bedarf soll vorrangig im zentralen Ortsteil gedeckt w erden. Eine Eigenent-
wicklung ist aber auch in nicht zentralen Ortsteilen möglich. Sofern keine Sied-
lungsbereiche - Zuwachs in den Ortsteilen ausgew iesen sind, dürfen kleinere 
Flächen unterhalb der Darstellungsgrenze von 5 ha in Anspruch genommen w er-
den.  

 
 Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen sind die folgenden Dichtevorgaben 

einzuhalten. 35 - 50 Wohneinheiten je Hektar. Ausnahmen hiervon sind begrün-
det durch die direkte Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten, durch die 
Eigenart eines Ortsteiles, durch das Vorliegen topographischer, ökologischer und 
klimatologischer Besonderheiten. 
 

 Maximaler Bedarf an Wohnsiedlungsfläche für den Zeitraum 1990 – 2010 in 
Groß-Umstadt 59 ha.  

 Bei der Inanspruchnahme von Flächen für Wohnsiedlungszw ecke soll dieser als 
maximaler Bedarf angeführte Flächenw ert nicht überschritten w erden. 

 Nach den regionalplaner ischen Vorgaben sollen neue Baugebiete innerhalb der 
in den Karten dargestellten „Siedlungsbereich - Bestand“ oder, w enn dort keine 
Flächen mehr vorhanden sind, innerhalb der „Siedlungsbereiche - Zuw achs“ 
ausgew iesen w erden. Darüber hinaus können neue Baugebiete unter bestimm-
ten Voraussetzungen, insbesondere unter Freihaltung landschaftlich exponierter 
Lagen und ökologisch bedeutender Landschaftsteile, auch innerhalb der im Re-
gionalplan dargestellten „Bereiche für Landschaftsnutzung und -pflege“ am Rand 
der Ortslagen ausgew iesen werden. Allerdings sollen bei der Ausw eisung von 
Baugebieten der Landschaftshaushalt, das Landschaftsbild und die historischen 
Ortsbilder keine vermeidbaren Veränderungen erfahren. 
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Insgesamt sieht die Regionalplanung für die Stadt Groß-Umstadt die in der nachfolgenden 
Karte markierten Zuw achsflächen vor. 
 
Karte 2: 
 

 
 
  
 Die für die Entw icklung der Wirtschaft, der Arbeitsplätze und der Versorgung mit 

gew erblich orientierten Dienstleistungen benötigten und geeigneten Flächen sind 
gemäß Regionalplan vorrangig im Siedlungsbestand zu erhalten und gegebenen-
falls aufzuwerten. Daneben sind für den w eiteren und gew erblichen Bedarf Flä-
chen (Lila-Flächen) in Schw erpunkten, die möglichst den Nahverkehrsachsen 
zugeordnet sind, neu auszuweisen und zu sichern. Zu diesem Zw eck sind ge-
werbliche Schw erpunkte vorgesehen, die der vorrangigen Ansiedlung von Indust-
rie und Gew erbe sowie von gewerblich orientierten Dienstleistungseinr ichtungen 
dienen.  
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B 4 Ausweisungen nach dem Hess. Denkmalschutzgesetz  
 
 Das Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Hess. Denkmalschutzgesetz) 

i.d.F. vom 05.09.1986 (GVBl. des Landes Hessen I, S. 270) besagt in § 2 zur 
Begriffsbestimmung von Denkmälern:  

 
(1) Schutzw ürdige Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, 

Sachgesamtheiten oder Sachteile, deren Erhaltung aus künstlerischen, aus 
wissenschaftlichen, technischen, geschichtlichen oder städtebaulichen 
Gründen ein öffentliches Interesse besteht. 

 
(2) Kulturdenkmäler sind  
 
1. Kulturdenkmäler und 
 
2. Bodendenkmäler (§ 19) 
 
 

  Zu 1. 
 
 Als Kulturdenkmal geschützt sind Straßen-, Platz- und Ortsbilder einschließ-

lich der mit ihnen verbundenen Pflanzen, Frei- und Wasserflächen, an deren 
Erhaltung insgesamt aus künstlerischen oder geschichtlichen Gründen ein 
öffentliches Interesse besteht (Gesamtanlage). Nicht erforderlich ist, dass je-
der einzelne Teil der Gesamtanlage ein Kulturdenkmal darstellt. 

 
  Ausgew iesene Gesamtanlage im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 HDSchG sind in 

den Planteil nachrichtlich übernommen w orden.  
 
  Auf die Übernahme von Kulturdenkmälern als Einzelobjekte im Sinne des § 2 

Abs. 1 HDSchG w ird verzichtet, da diese im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung nicht relevant sind.  

 
 
  Zu 2.  
 
  Entsprechend dieser Unterteilung w erden die nachfolgenden Bodendenkmä-

ler i.S.d. § 19 Hess. DSchG in den Flächennutzungsplan nachrichtlich über-
nommen.  
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21-23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

Jungsteinzeit liche Siedlung: 
Bestattungsplatz der Bronze- und Eisenzeit 
Bronzezeitliche Siedlungsstelle 
Römische Siedlungsstelle 
Jungsteinzeit liche Siedlungsstelle 
Römische Siedlungsstelle 
Römische Straße 
Römische Siedlungsstelle 
Menhir 
Mittelalterliche Landw ehr 
Grabhügelgruppe; mittelalterliche Landw ehr 
Römische Siedlungsstelle 
Römische Straße 
Galgenfundament sow ie Bestattungen 
Römischer Gutshof (Villa rustica) 
Fränkisches Gräberfeld 
Hohlw eg 
Jungsteinzeit liches Erdw erk 
Römischer Bestattungsplatz 
Jungsteinzeit liche Siedlung 
Grabhügel 
Grabhügel 
Römische Siedlungsstelle (z.T. konserviert) 
Grabhügel 
Römische Siedlung sow ie jungsteinzeit liche Funde 
Jungsteinzeit liche Siedlung 
Bronzezeitliche Siedlungsstelle 
Römische Siedlungsstelle 
 

 
 
 
  Die Lage dieser Denkmäler ergibt sich aus der nachfolgenden Karte. 
 
  Nach § 19 Hess. Denkmalschutzgesetz sind diese Denkmäler gesetzlich 

geschützt und dürfen weder zerstört noch beseitigt, in ihrem Erscheinungs-
bild beeinträchtigt oder umgestaltet w erden. 

 
  Wer Bodendenkmäler entdeckt oder f indet, hat dies gemäß § 20 Abs. 1 

Denkmalschutzgesetz unverzüglich der Denkmalfachbehörde anzuzeigen. 
Die Anzeige kann auch gegenüber der Stadt und der Unteren Denkmal-
schutzbehörde beim Landkreis erfolgen. Diese leiten die Anzeige unverzüg-
lich der Denkmalfachbehörde (Landesamt für Denkmalpflege Hessen) zu. 
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Karte 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Karte 2.1 
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B 5 Ausweisungen nach dem Hess. Wassergesetz 
 

B 5.1 Wasserschutzgebiete 
 
 Gemäß § 33 HWG kann die Wasserbehörde auf Antrag oder von Amts w egen 

durch Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete festsetzen. Sie hat dabei die 
Schutzbestimmung festzulegen und den Begünstigenden zu bezeichnen. 

 
 Wasserschutzgebiete können gemäß § 29 Abs. 2 HWG in Zonen mit verschiede-

nen Schutzbestimmungen eingeteilt w erden. In einer Muster-
Wasserschutzgebietsverordnung (StAnz. 13/1996, S. 991 ff.) ist die folgende 
Gliederung für eine Wasserschutzgebietsausweisung vorgesehen: 

 
 Zone   I (Fassungsbereich) 
 Zone  II (engere Schutzzone) 
 Zone III (w eite Schutzzone) 
 
 Eine zusätzliche Untergliederung der Zone III in eine Zone III A (weitere Schutz-

zone, innerer Bereich) sow ie in eine Zone III B (w eitere Schutzzone, äußerer Be-
reich) ist nach der Muster-Wasserschutzgebietsverordnung ebenfalls möglich.  

 
 Ohne auf die umfangreichen Gebotskataloge dieser Musterverordnung im einzel-

nen eingehen zu w ollen, bleibt festzuhalten, dass die Verbote der äußeren Zonen 
auch jew eils in den inneren Zonen gelten, ergänzt durch w eitere Regelungen, 
dass also z. B. Verbote der Zone III B auch in der Zone III bzw . III A gelten, in 
denen darüber hinaus w eitere Verbote zu beachten sind.  

  
 Ziel der Ausw eisung solcher Schutzgebiete um Wassergew innungsanlagen ist 

ein Schutz der Brunnen vor Verunreinigungen, der durch Nutzungsauflagen und -
beschränkungen erreicht w erden soll. Die geplanten Nutzungsauflagen und -
verbote betreffen insbesondere das Ausbringen von wassergefährdenden Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln durch die Landw irtschaft oder die Errichtung ge-
werblicher Anlagen, in denen w assergefährdende Stoffe anfallen, sofern die Ge-
fahr eines Eintrages besteht. 

 
 Die Lage des Wasserschutzgebietes ergibt sich aus der nachfolgenden Karte. 
 
 

B 5.2 Überschwemmungsgebiete 
 
 Ebenfalls durch Rechtsverordnung als Überschwemmungsgebiete festgestellt 

werden gemäß § 13 HWG Gebiete, die bei Hochw asser überschwemmt oder 
durchflossen oder für die Hochw asserentlastung oder die Rückhaltung bean-
sprucht werden. In diesen Überschw emmungsgebieten ist gemäß § 14 HWG die 
Ausweisung von neuen Bauflächen in Bauleitplänen unzulässig, sow eit sie Vor-
haben nach Abs. 2 Satz 1 zum Inhalt haben für die keine Befreiung nach § 15 
Abs. 1 erteilt w erden kann. Dabei handelt es sich u.a. um die Errichtung oder Er-
weiterung von baulichen Anlagen. 

 
 Die festgesetzten Überschw emmungsgebiete ergeben sich aus der nachfolgen-

den Karte: 
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Karte 4: 
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B 6 Ausweisungen nach dem Hess. Naturschutzgesetz 
 

B 6.1 Schutzgebiete und – objekte  
 

- Naturschutzgebiete (§ 21 HENatG) 
- Nationalparks (§ 22 HENatG) 
- Biosphärenreservate (§ 23 HENatG) 
- Landschaftsschutzgebiete ( § 24 HENatG) 
- Naturparke (§ 25 HENatG) 
- Naturdenkmale (§ 26 HENatG) 

 
 Gemäß § 28 HENatG w erden Naturschutzgebiete bis zu einer Größe von 5 ha, 

Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile durch Rechtsverord-
nung der Unteren Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit der Oberen Natur-
schutzbehörde ausgew iesen, w ährend Naturschutzgebiete, sobald sie eine Grö-
ße von 5 ha überschreiten sow ie Landschaftsschutzgebiete durch Rechtsverord-
nung der Oberen Naturschutzbehörde ausgew iesen werden. Nationalparks w er-
den durch Rechtsverordnung der Landesregierung ausgew iesen. 

 
 Darüber hinaus w erden Europäische Vogelschutzgebiete und Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung durch eine Natura-2000-Verordnung ausgew iesen 
 
 In Groß-Umstadt sind folgende Schutzgebiete und –objekte ausgew iesen 
 (siehe auch nachfolgende Themenkarte) 
 

- Natura-2000-Gebiet (Vogelschutzgebiet) „Untere Gersprenzaue“ 
- Natura-2000-Gebiet (Vogelschutzgebiet) „Felsw ände des nördlichen Oden-

waldes“ 
- Natura-2000-Gebiet (FFH Gebiet) „Untere Gersprenz“ 
- Natura-2000-Gebiet (FFH Gebiet) „Wald bei Wald-Amorbach“ 
 
- Naturschutzgebiet „Herrnberg von Groß-Umstadt“ 
- Naturschutzgebiet „Taubensemd von Habitzheim, Semd, und Groß-Umstadt“ 
- Naturschutzgebiet „Sandsteinbrüche am Burzelberg bei Frau Nauses“ 
- Naturschutzgebiet „Bruchw iesen von Dorndiel“ 
 
- geplantes Naturschutzgebiet „Amorbachniederung“ 
- geplantes Naturschutzgebiet „Teile der  Semmeniederung zw ischen Ober- 

und Mittelforst“ 
 
- Landschaftsschutzgebiet “Auenverbund Untere Gresprenz“ 
 
- Naturdenkmal „Eiche in Semd“ 
- Naturdenkmal „Gambs-Eiche“ 
- Naturdenkmal „Krebs-Buche) 
- Naturdenkmal „Rauch-Eiche“ 
- Naturdenkmal „ Sausteige-Eiche“ 
- Naturdenkmal „Steinbornshohl“ 
- Naturdenkmal „Zigeuner-Eiche“ 

 
 Die Lage der Schutzgebiete ist aus der nachfolgenden Karte ersichtlich. 
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Karte 5: 
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B 6.2 Gesetzlich geschützte Biotope  
 
 Nach § 31 HENatG ist die Zerstörung oder eine sonstige erhebliche oder nach-

haltige Beeinträchtigung folgender Biotope verboten: 
 

- natürliche oder naturnahe Bereiche f ließender oder stehender Gew ässer ein-
schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen 
oder naturnahen Vegetation sow ie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlan-
dungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschw emmten Bereich; 

 
- Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen- und binsenreiche Nassw iesen, Quellbe-

reiche, Binnenlandsalzstellen; 
 

- Offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt und Geröllhalden, 
Lehm- und Lössw ände, Zierstrauch- Ginster- und Wacholderheide, Borst-
grasrasen, Trockenrasen, Schw ermetallrasen, Wälder und Gebüsche tro-
ckenw armer Standorte; 

 
- Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttw äl-

der; 
 

- Offene Felsbildungen; 
 

- Alleen; 
 

- Streuobstbestände im Außenbereich 
 

 
 Die geschützten Biotope sind grundsätzlich in den Flächennutzungsplan nach-

richtlich übernommen w orden.
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B 7 Altlasten 
 

 
 Mit der Neuordnung des Altlastenrechts in Hessen w urden die bisherigen Rege-

lungen des Hessischen Abfall-, Wirtschafts- und Altlastengesetzes aufgehoben 
und die Bestimmungen über die Altlastenerfassung und -sanierung in ein eigen-
ständiges Gesetz über die Erkundung, Sicherung und Sanierung von Altlasten 
(Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG) überführt.  

 
 Zw eck des Gesetzes ist es, altlastenverdächtige Flächen zu erfassen, zu unter-

suchen, zu bew erten und zu überw achen sow ie Altlasten zu sanieren, um eine 
auf der Fläche vorhandene Nutzung zu sichern oder eine geplante Nutzung zu 
ermöglichen und damit einen Beitrag zur Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen zu leisten.  

 
 Die bisher bekannten Flächen mit Bodenbelastung sind im Altablagerungskatas-

ter der Hessischen Landesanstalt für Umw elt (HLFU) für das Stadtgebiet aufge-
führt. Bei allen aufgeführten Flächen handelt sich im Sinne des vorgenannten 
Hessischen Altlastengesetzes um Altf lächen, bzw . altlastenverdächtige Flächen. 
Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 4 und 5 des Hess. Altlastengesetzes sind nach 
derzeitiger Erkenntnis im Stadtgebiet nicht vorhanden.  

 
 Gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen nur die für bauliche Nutzungen vorgese-

henen Flächen, deren Böden erheblich mit umw eltgefährdeten Stoffen belastet 
sind, im Flächennutzungsplan gekennzeichnet w erden. Im Flächennutzungsplan 
werden aber dennoch alle bekannten Flächen mit Bodenbelastungen, die im Alt-
ablagerungskataster der HLFU aufgeführt sind, gekennzeichnet, um sie einer-
seits im Rahmen der Bauleitplanung zu dokumentieren und somit allen bislang 
Unbeteiligten zur Kenntnis zu bringen und um andererseits allen Beteiligten, ob 
nun Behörden oder Bürgern, die Möglichkeit zu geben, ergänzende oder richtig-
stellende Angaben zu machen. 

 
 Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse muss zwar nicht ausnahmslos davon 

ausgegangen w erden, dass die Böden aller angegebenen Flächen erheblich mit 
umw eltgefährdeten Stoffen belastet sind. Andererseits ist aber auch nicht anzu-
nehmen, dass diese Flächen völlig ungefährlich sind, zumal sie zum Teil bereits 
bebaut sind oder an bebaute und/oder zur Bebauung vorgesehene Flächen an-
grenzen. Zur Feststellung des tatsächlichen Gefährdungspotentials, das in die-
sen Altf lächen steckt, sind eingehendere Untersuchungen erforderlich. Aufgrund 
der sich bei solchen Untersuchungen ergebenden Erkenntnisse über den jew eili-
gen Gefährdungsgrad, die tatsächliche Ausdehnung sow ie über ein eventuelles 
Sanierungserfordernis könnten dann für die Bauleitplanung relevante Rück-
schlüsse gezogen werden.  

 
 Die zeichnerischen Hinw eise zur Abgrenzung der Flächen mit vermuteten Bo-

denbelastungen (Karte 6) geben nicht die Parzellen, die genaue Lage und Um-
grenzung der bekannten Altf lächen w ieder. Zum einen ist eine genaue Übertra-
gung der von der HLFU verzeichneten Altablagerungsflächen aufgrund der Maß-
stabsdifferenz und der Zeichengenauigkeit in dem Flächennutzungsplan nicht 
möglich und zum andern ist bereits die Abgrenzung aus dem HLFU-Kataster 
teilw eise nur symbolhaft. 
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 Solange die tatsächlich von den Altf lächen ausgehenden Gefährdungen nicht 

durch umfassende Untersuchungen festgestellt sind, kann grundsätzlich in einem 
Umkreis von rund 500 m um eine solche Fläche herum eine Gefährdung nicht si-
cher ausgeschlossen werden.  

 
 

 
Karte 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flächennutzungsplan Groß-Umstadt 
Begründung  Bauflächen 
 
 

 
  Seite 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Flächennutzungsplan Groß-Umstadt 
Begründung  Bauflächen 
 
 

 
  Seite 32 

 

B 8 Verkehr 
 
 Die Problematik von Verkehrsw egen liegt darin, dass sie einerseits notw endige 

Verbindungselemente zum Transport von Personen und Gütern sind, anderer-
seits aber zusammengehörige Nutzungen trennen und als Lärmquellen erhebli-
che Störungen verursachen. Dieser Zusammenhang ist bei großräumigen Pla-
nungen auch im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung zu berücksichtigen.  

 
 Groß-Umstadt liegt an den nördlichen Ausläufern des Odenw aldes. Die Anbin-

dung an das Bundesverkehrsnetz ist zum einen gegeben durch die Bundesstra-
ße 45, die das Stadtgebiet von Südosten aus dem Odenw ald kommend nach 
Nordw esten in Richtung Frankfurt verläuft und über die Bundesstraße 26, die  
über die B 45 erreicht w erden kann und in Ost-West-Richtung nach Darmstadt 
bzw . Aschaffenburg verläuft. Anschlussstellen zur Autobahn befinden sich in 
Darmstadt an die A 5 / A 67 (ca. 25km) und in Stockstadt an die A 3 (ca. 17km) 

 Durch die B 426 besteht eine Verbindung über Reinheim, Ober-Ramstadt und 
Mühltal zur Anschlussstelle „Pfungstadt“ an der A 5 sowie zum südlichen Stadt-
gebiet von Darmstadt.  

 Die verschiedenen Stadtteile sind durch die L 3065, die L 3115 und die L 3413 
mit der Kernstadt verbunden und in das regionale Straßennetz eingebunden.  

 
 
 Aus der nachfolgenden Karte (Auszug Verkehrsentwicklungsplan )ist die derzeiti-

ge Verkehrsbelastung erkennbar.  
 
Karte 7 
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 Es ist ersichtlich, dass die Altstadt ( Straßenzug Georg-August-Zinn-Straße/ Re-
alschulstraße) erheblich durch Verkehr belastet w ird. Vor diesem Hintergrund ist  
der Bau der Nordspange zur Entlastung der Innenstadt erforderlich. 

 
 Die großräumige Verkehrsanbindung der Stadt und das klassif izierte Straßennetz 

werden aus der nachfolgenden Karte deutlich. 
 
Karte 8: 
 

 
 


